
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/9/17 93/13/0064
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1997

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §6 Z1;

EStG 1972 §6 Z2;

EStG 1972 §7 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/05/02 88/13/0031 1

Stammrechtssatz

Nach stRsp des VwGH kann der Firmenwert sowohl ein abnutzbares als auch ein nichtabnutzbares Wirtschaftsgut

darstellen. Entscheidend für die Abnutzbarkeit ist, daß der Firmenwert auf die persönliche unternehmerische Fähigkeit

und Leistung des Rechtsvorgängers zurückzuführen ist

(Hinweis E 21.9.1983, 82/13/0248; E 8.5.1984, 83/14/0219; E 25.5.1988, 87/13/0159; E 18.10.1988, 87/14/0174).
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